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not Sehen und handeln. caritas

für Substituierte und Menschen mit Drogenproblemen.

Wunsch nach Normalität?
Betreutes Wohnen

Caritasverband für Stuttgart e.V.
Sucht- und Sozialpsychiatrische Hilfen

Betreutes Wohnen – Wohnverbund Sucht
Hauptstätter Str. 85 · 70178 Stuttgart
Telefon  0711 66 834-17
Telefax 0711 66 834-40
wohnverbundsucht@caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

Bürozeiten Sozialdienst: 
Mo, Di, Do, Fr 8.00–17.00 Uhr,
Mi 8.00–13.00 Uhr

Aufnahmezeiten täglich rund um die Uhr

Sie erreichen uns mit der Stadtbahn U1/U14 Haltestelle  
Österreichischer Platz oder 
Bus Linie 44 Österreichischer Platz
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betreuten Wohnen 
unterstützen Sie:

• in schwierigen Lebensphasen und Krisen und der Bewältigung Ihres Alltags
• im Umgang mit Ämtern und Gerichten
• bei Schuldenregulierung und dem Schuldnerschutz
• bei der Entwicklung neuer Perspektiven
• zieloffen über Ihren Umgang mit Drogen zu sprechen und Sie bei einer Veränderung zu  
• unterstützen
• die für Sie passenden weiterführende Angebote zu finden
• bei der Suche nach eigenem Wohnraum

Das Betreute Wohnen bietet:

• 2er-Wohngemeinschaften und Einzelwohnraum 
• möblierte Einzelzimmer
• die Möglichkeit, das Mittagessenangebot im Sleep Inn zu nutzen
• eine Beschäftigungsmöglichkeit im Arbeitsprojekt DrugStop
• verschiedene Freizeitangebote

Sie sind wohnungslos oder von Wohnungslosig-
keit bedroht, konsumieren Drogen und möchten 
ihr Leben wieder in den Griff bekommen.

Das Betreute Wohnen bietet Ihnen Wohnraum und einen Ort, an dem Sie Hilfe und Unter-
stützung bekommen.

Das Betreute Wohnen ist die Adresse für:

volljährige drogenabhängige und substituierte Menschen, 

• die aktuell keine Wohnung haben
• die aber dennoch  weitgehend selbstständig wohnen können
• die ihre Ziele mit Unterstützung erreichen wollen

Voraussetzung für eine Aufnahme in das Betreute Wohnen ist, dass sie zum Zeitpunkt 
des anstehenden Einzuges eine Kostenübernahme nach § 67 SGB XII vorweisen können.
 


